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[1652 Juli ? , Baden ] A
AUSZUG AUS DEM REZESS VON [JOHANN LUDWIG] SCHNEEBERGER, [TAGSAT¬

ZUNGSGESANDTERVON ZUERICH] , UND [SEBASTIAN PEREGRIN]
ZWYER, [TAGSATZUNGSGESANDTERVON URI] , BEZUEGLICH DES
BERTSCHINGERHANDELS1

"Bieweylen dan h . [ Land ]vogt [ Hans Kaspar ] Escher [ ehemaliger Landvogt von

Baden ] in seinem Spruch mehrgemettem [Martin ] Bertschinger die Ehren Bewahrt,

lassent wir es nachmahlen darbey verbleiben , allso das Jnn solches , und was

sich Unguets verloffen Zue nachteil von Niemandts fürgezogen werden solle,

und habent wir Jmme Bertschingem und den seinigen [ d . h . seiner Tochter Anna

Bertschinger und deren Gatten Hans Heinrich Kitt ] alle unsere gemeine [ d . h.

in den Gemeinen Herrschaften ] , Und eigne Landt darin sicher Zue handlen und

wandien , eröffnet , Jedoch dass Er sein Handlung , Unnd Wandlung uffrecht , Ehr¬

lich und redlich anstelle , brauche , und niemand . . . ferner nit ungüetlichen
betadle.

Jn dem bim Rüden [ Gasthof in Zürich ] aparte gemachten Recess , so noch alhie



[in Baden ] liegen bliben , und h . Landvogt [ Jost Amrhyn ] nit siglen wollen,
stehet es.

Hingegen aber Ermelter H. Bertsohinger Crafft H. Landtvogts Spruch seiner

Ehren wol bewahrt , und sich vor uns zue benüegen verantwortet , und hierob

entschuldiget sein solle , dergestalten dass disere aciion . . . Jme H. Bert-

schijiger unnd allen seinen angehörigen an ihren Ehren nit praeiudicieren oder

nachtheilig sein solle . " Wenn also Bertsohinger und dessen Angehöri¬

ge im Gebiet eines einzelnen [eidg . ] Ortes oder in deren Gemei¬
nen Herrschaften Handel treiben wollten , solle ihnen dies ohne Ein¬

schränkung gestattet werden . Wolle sie trotzdem jemand daran

hindern , aber sei letzterer gerichtlich zu belangen.

1) vgl . AH 40/141 Anm. 1

AH 40 , 280
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